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Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (759 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Femwärme

förderungsgesetz geändert wird 

Der Fernwärmeversorgung ist in Österreich 
sowohl in energiepolitischer als auch in umweltpo
litischer Hinsicht ein erhöhter Stellenwert einzu
räumen. Gegenwärtig ist jedoch erst ein Drittel des 
von den Experten als ausbauwürdig zu bezeichnen
den Fernwärmepotentials erschlossen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht daher eine 
Verlängerung des Fernwärmeförderungsgesetzes, 
dessen Instrumentarium sich beim bisherigen Fern
wärmeausbau bestens bewährt hat, um weitere drei 
Jahre vor. Gleichzeitig soll die für die Verlänge
rung erforderliche Novellierung Zum Anlaß 
genommen werden, das durch das Fernwärmeför
derungsgesetz geschaffene Förderungsinstrumenta
rium zu erweitern und zu verfeinern: 

Neben der Ausdehnung der Förderungstatbe
stände auf Heizwerke, . die überwiegend mit Bio
masse betrieben werden, sieht der Gesetzentwurf 
ua. auch eine Erhöhung der Investitionssumme bis 
zu der im Einzelfall eine einmalige Geldzuweri
dung gewährt werden kann, den Wegfall der 
Beschränkung, daß die Kreditkosten nicht unter 
dem ERP-Zinsniveau liegen dürfen, sowie eine aus
drückliche Bestimmung, daß auch Fernwärmelei
tungen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
gefördert werden können, vor. Industrielle Unter
nehmungen, die keine Fernwärmeversorgungsun
ternehmen sind, können künftig auch dann geför
dert werden, wenn die Wärme nicht an Fernwär
meversorgungsunternehmen, sondern überwiegend 
an Dritte abgegeben wird. 

Der Handelsausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 5. Dezem-

Höll 

Berichterstatter 

ber 1985 in Verhandlung genommen. In der 
Debatte ergriffen außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, 
Grabher-Meyer, Resch und Dipl.-Kfm. 
DDr. K ö n i g sowie der Vizekanzler und Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie Dr. 
S t e ger das Wort. 

Die Abgeordneten Res c h, Dipl.-Kfm. 
DDr. König und Grabher-Meyer brach
ten einen Abänderungsantrag zu § 8 Abs. 2 der 
Regierungsvorlage und die Abgeordneten S t r a -
ehe, Grabher-Meyer und Dipl.-Kfm. 
DDr. K ö ni g zu Art. 11 der Regierungsvorlage 
ein. Außerdem hat der Ausschuß über Antrag des 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Z i t t.m a y r die 
Feststellung zu § 2 Abs. 3 Z 4 der Regierungsvor
lage getroffen, daß unter den Begriff "sonstige 
Unternehmungen" auch Zusammenschlüsse von 
Land- und Forstwirten - ohne Rücksicht auf die 
Rechtsform - fa,llen, die Biomasse (zB auch Hack
schnitzel) gewinnen und daraus Fernwärme erzeu
gen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung der obgenannten Abände
rungsanträge mit Stimmeneinhelligkeit angenom
men. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Han
deIsausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (759 der Beilagen) mit .den an g e-
s chI 0 s sen e n A b ä n der u n gen die verfas- /. 
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1985 12 05 

Staudinger 

Obmann 
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2 817 der Beilagen 

Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 759 der Beilagen 

1. § 8 Abs. 2 erhält die Bezeichnung ,,3"; als 
neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

,,(2) Für erfolglose Bohrungen zur Erschließung 
geothermischer Quellen (§ 2 Abs.3 Z 3) können 
Zuschüsse in Höhe von maximal 12 vH der verlore
nen Investitionssumme, höchstens jedoch 1,2 Mil
lionen Schilling je Bohrung, gewährt werden. Vor 
Bohrungsbeginn ist ein Ansuchen auf Gewährung 
einer Förderung unter Anschluß eines geologischen 
Gutachtens einzubringen. Voraussetzung der För
derung ist, daß auch andere Gebietskörperschaften, 
in deren Bereich die Bohrung erfolgt oder in denen 

durch das Vorhaben die Abgabe von Wärme erfol
gen soll, auf Grund von Vereinbarungen zur Finan

. zierung beitragen." 

2. Art. 11 lautet: 

"Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1986 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Finanzen betraut." 

817 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




